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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im April hiess der Bundesrat den Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) gut, welcher der
Schweiz ein Mindestmass an landwirtschaftlich verwertbarem Boden erhalten will, und
setzte dazu gesamtschweizerisch einen Mindestumfang von 438'560 Hektaren, etwa
10% der gesamten Landesfläche, fest. Der geforderte Umfang an FFF ist in den meisten
Kantonen bereits ausgeschieden und provisorisch gesichert. Einzig in Bern, Luzern,
Freiburg, Sankt Gallen und dem Jura ist dies noch nicht vollständig erfolgt. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.04.1992
DIRK STROHMANN

Das Bundesgericht verdeutlichte in einem Grundsatzurteil die massgebenden
Gesichtspunkte für das Bewilligen von bäuerlichen Wohngebäuden ausserhalb der
Bauzone gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG) von 1980. Die bisherige
bundesgerichtliche Praxis anerkannte zusätzlichen Wohnraum für landwirtschaftliche
Betriebe nur dann als zonenkonform, wenn es sich um einen Betrieb mit
existenzsichernder Bewirtschaftung handelt. Das bernische Verwaltungsgericht berief
sich bei einem Entscheid über die Erhaltenswürdigkeit eines Bauernbetriebs jedoch
allein auf das 1994 in Kraft getretene Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
welches dem erzielten Ertrag keine Bedeutung zumisst und dann von einem
landwirtschaftlichen Gewerbe spricht, wenn für die Bewirtschaftung jährlich
mindestens die halbe Arbeitskraft einer Familie (2'100 Arbeitsstunden) geleistet wird.
Gegen diesen Entscheid rief das Bundesamt für Raumplanung das Bundesgericht an.
Dieses lehnte eine schematische Anwendung des Kriteriums Arbeitsaufwand ab und
führte an, dass wichtige Anliegen der Raumplanung - insbesondere die Verhinderung
der Zersiedelung - ebenfalls zu respektieren seien. Ein Kriterium für die
Zonenkonformität sei etwa, ob die Bauernfamilie ständig auf dem Hof präsent sein
müsse, oder ob sie den Betrieb von einer nahen Bauzone aus bewirtschaften könne. Zu
beachten seien der Typ, die Grösse und die Lage eines Betriebs. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.01.1996
EVA MÜLLER

Die grosse Kammer gab einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
eine Änderung des Raumplanungsgesetzes verlangt. Künftig sollen auch Nichtlandwirte
Gebäude in der Landwirtschaftszone für die Kleintierzucht und -haltung nutzen
können. Die kleine Kammer lehnte eine Standesinitiative des Kantons Bern zur
Neukonzeption des Raumplanungsgesetzes ab. Mit der Stossrichtung des Begehrens
erklärte sie sich zwar einverstanden, doch ging ihr die abschliessende Kompetenz der
Kantone, Vorschriften zur Umnutzung von nicht mehr landwirtschaftlich genutztem
Wohnraum zu erlassen, zu weit. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Die ausserparlamentarische, sprich gesellschaftliche Debatte im Sektor Raumplanung
des Jahres 2019 drehte sich in den Printmedien vor allem um die Probleme der Kantone
bei der Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes (RPG). Dies vor allem deshalb,
weil der Bundesrat im Frühling 2019 einen Einzonungsstopp verhängte, der nicht
weniger als acht Kantone betraf. Bereits Mitte Februar 2019, nur wenige Tage nach der
klaren Ablehnung der «Zersiedelungsinitiative» der Jungen Grünen, berichteten Tages-
Anzeiger und Aargauer Zeitung von den Absichten des Bundesrates, fünf Kantone mit
einem Einzonungsstopp zu belegen. Aufgrund des 2013 per Volksabstimmung
angenommenen RPG mussten alle Kantone bis Ende April 2019 ihren revidierten
Richtplan genehmigen lassen. Auch sollte bis dann überall die Einführung einer
Mehrwertabgabe abgeschlossen sein. Beide Massnahmen dienen der Verkleinerung der
Bauzonen und dem verdichteten Bauen darin. Im April folgte dann die definitive
Entscheidung, dass wegen fehlender Mehrwertabschöpfungsregelung für die Kantone
Genf, Luzern, Schwyz, Zug und Zürich ab sofort ein Einzonungsstopp gelte. Dazu kamen
dann ein paar Tage später die Kantone Glarus, Obwalden und Tessin, deren Richtpläne
nicht fristgerecht eingereicht worden waren. In quasi letzter Minute genehmigt wurden
dagegen die Richtpläne von Baselland, Jura, Freiburg, Wallis und Zug; zudem wurde die
Aufhebung des Einzonungsstopps für Zug in Aussicht gestellt, sobald die
Volksabstimmung über die Regelung der Mehrwertabgabe am 19. Mai 2019 vorbei sein

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2019
SEAN MÜLLER
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und die Regelung in Kraft treten würde. In der Tat nahm das Zuger Wahlvolk die
Teilrevision seines Planungs- und Baugesetzes klar mit 67 Prozent Ja-Stimmen an. Der
Einzonungsstopp für Luzern wurde schliesslich im November 2019 aufgehoben, da der
Kanton seine Mehrwertabgabe mittlerweile bundesrechtskonform angepasst hatte. 4

1) BBl, 1992, II, S. 1649 f.; Presse vom 14.4.92.
2) Presse vom 5.1.96.
3) Pa. Iv.: AB NR, 2004, S. 1733 f.; 24h, 15.3.04; TA, 29.9.04. Standesinitiative: AB SR, 2004, S. 550 f.
4) Medienmitteilung ARE vom 1.5.19; Medienmitteilung ARE vom 10. April 2019; Medienmitteilung ARE vom 13.11.19; VA ZG vom
19.5.19; AZ, 17.2.19; TA, 19.2.19; AZ, LT, NZZ, SGT, TA, WoZ, 11.4.19; TA, 17.4.19; BaZ, TA, 18.4.19; NZZ, 20.4.19; NZZ, 26.4.19; NF,
1.5.19; BaZ, TA, 2.5.19; NZZ, 4.5.19
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